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RS OGH 1925/11/4 2Ob912/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1925

Norm

ZPO §236 A

Rechtssatz

Der Kündigende, der auch den Kündigungsgrund nach § 19 Abs 2 Z 5 MG geltend gemacht hat, darf in dem anhängig

gewordenen Kündigungsprozesse einen Zwischenantrag auf Feststellung im Sinne des § 236 ZPO dann stellen, wenn

sein Eigenbedarf bestritten ist. Das Gericht ist verp;ichtet, über diesen Zwischenantrag auf Feststellung auch dann im

Spruche zu entscheiden, wenn es aus anderen Kündigungsgründen die Kündigung schon für wirksam erklären würde.
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